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16 Recht

16.1  Einführung

Mathias Jehn

Die Langzeitarchivierung digitaler Dokumente stellt Gedächtnisinstitutionen 
aber nicht nur in technischer Hinsicht vor ganz neue Herausforderungen. 
Auch in juristischer Hinsicht ist die Archivierung von gedrucktem Material 
ganz anders zu beurteilen als die Archivierung von digitalen Daten. Diesen ju-
ristischen Aspekten der Langzeitarchivierung ist der Beitrag von Arne Upmeier 
gewidmet. 

Während es Gedächtnisorganisationen bisher mit Objekten zu tun hatten, 
deren Eigentümer sie waren und deren Benutzung und Erhaltung sie als Eigen-
tümer allein verantworteten, ist die Situation bei unkörperlichen, digitalen Ob-
jekten rechtlich eine völlig andere. Im digitalen Raum ist bereits jede technische 
Aktivierung von Inhalten als Vervielfältigungsakt urheberrechtlich relevant. Die 
Entscheidung etwa, ob ein Buch aufgeschlagen werden darf, kann ein Eigentü-
mer des Buches alleine treffen (ohne also Autor oder Verlag um Zustimmung 
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bitten zu müssen). Liegt der gleiche Text aber in elektronischer Form vor, ist 
das dem Aufschlagen entsprechende Aufrufen auf  dem Computer eine urhe-
berrechtlich relevante Vervielfältigung, die die Rechte von Autor oder Verlag 
tangieren kann. In ähnlicher Weise kann der Eigentümer eines historischen Do-
kuments alleine entscheiden, ob das Papier einer chemischen Entsäuerung zu-
geführt werden soll, um es der Nachwelt zu erhalten. Digitale Quellen können 
aber nur für die Nachwelt bewahrt werden, wenn sie regelmäßig vervielfältigt 
und gegebenenfalls auch (z.B. durch Formatänderungen) in ihrer Datenstruk-
tur verändert werden. Im Gegensatz zu einer Papierentsäuerung berühren auch 
diese Tätigkeiten das Urheberrecht.

Last not least ist die Archivierung von Daten, egal welcher Art, kein Selbst-
zweck. Die Daten sollen irgendwann, irgendwem in irgendeiner Form wieder 
präsentiert werden. Die rechtlichen Voraussetzungen (und Möglichkeiten), 
wann und wie digitale Dokumente wieder zugänglich gemacht werden dürfen, 
sind teilweise ganz andere als bei den vertrauten analogen Objekten.
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